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A) Gesetzliche Grundlagen & Begriffsklarungen

»Alle Kinder haben das Recht, vor jeder Form korperlicher oder geistiger
Gewaltanwendung, Schadenszufiigung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder
Vernachlassigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschlieBlich des

sexuellen Missbrauchs geschiitzt zu werden”

Artikel 19, UN-Kinderrechtskonvention

Der Schutz von Kindern vor Gefahren fiir ihr Wohl ist uns ein groRes Anliegen und Aufgabe von allen.
Aus diesem Grund ist der Kinderschutz fest im Gesetz verankert - es gehort zum Auftrag der Sunrise
ABC gemaR § 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VI, alle Kinder vor Gefahren fiir ihr Wohl zu schiitzen. Nach § 45 Abs.
2 Satz 2 Nr. 4 SGB VIl soll das Kindeswohl in der Einrichtung durch die Entwicklung, Anwendung und
Uberpriifung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt gewihrleistet werden. Mit diesem Schutzkonzept
verpflichten wir uns flr einen wirkungsvollen Schutz der uns anvertrauten Kinder vor Grenzverletzung

und Gewalt.

Der § 8a SGB VIII - Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung - beschreibt, dass die padagogischen
Fachkrdfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte einer Gefdhrdung eines von ihnen
betreuten Kindes eine Gefahrdungseinschatzung vorzunehmen haben, dabei kann schon hier eine
insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen werden. Im Bayerischen Kinderbildungs- und
Betreuungsgesetz, Art. 9b ist der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefdhrdung ebenso festgeschrieben.
Der § 8b SGB VIl legt fest, dass Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen
stehen, bei der Einschatzung einer Kindeswohlgefahrdung im Einzelfall Anspruch auf Beratung durch

eine insoweit erfahrene Fachkraft haben.
Weitere gesetzliche Grundlagen:

e § 72 SGB VIl — Pflicht zur Vorlage eines aktuellen erweiterten Fiihrungszeugnisses aller
Mitarbeitenden

e §47SGB VIl - Meldepflicht fiir Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der
Kinder zu beeintrachtigen.

e § 79a BkiSchG — verpflichtende Darlegung von Qualitdtsmerkmalen fiir die Sicherung der

Rechte von Kindern und deren Schutz vor Gewalt in den Einrichtungen.
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Die Begriffe ,Kindeswohl” und ,Kindeswohlgefdhrdung” sind sogenannte unbestimmte
Rechtsbegriffe, fiir die es in Gesetzestexten keine rechtsverbindliche Definition gibt. Kinderrechte sind
dagegen sowohl in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-KRK) als auch in der EU-
Grundrechtecharta (EU-GrCh) festgeschrieben. Seit 2010 ist Deutschland nach Art. 3 Abs. 1 der
Konvention ohne Einschrankung verpflichtet, die Rechte von Kindern zu gewahrleisten, zu achten und
zu schitzen. In Art. 3 Abs. 2 UN-KRK verpflichten sich die Vertragsstaaten, dem Kind unter
Berlicksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer fiir das Kind
gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fiirsorge zu gewahrleisten, die zu seinem
Wobhlergehen notwendig sind. Zu den Leitlinien der UN-KRK zdhlen u.a. das Recht des Kindes auf
Mitsprache (Art. 12), die soziale, kulturelle und persdnliche Identitdt des Kindes (Art. 8 + Art. 30), das
Recht auf Gesundheit und korperliche Unversehrtheit (Art. 24) sowie das Recht auf Erziehung und
Ausbildung (Art. 18 + Art. 28) (vgl. Zum Begriff des Kindeswohls. August 2020. Fachbereich: WD 9:
Gesundheit, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wissenschaftliche Dienste. Deutscher Bundestag,

S. 5f.).

,Eine Kindeswohlgefahrdung (§ 1666 | BGB) liegt vor, wenn eine gegenwartige, in einem solchen Mal
vorhandene Gefahr festgestellt wird, dass bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche
Schadigung des geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu

erwarten ist” (Bundesgerichtshof, Beschluss v. 23.11.2016 — XII ZB 149/16).

Grenzverletzungen sind ein (unabsichtliches) Uberschreiten der persénlichen psychischen oder

korperlichen Grenze einer anderen Person.

Als sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt wird in den Sozialwissenschaften jede sexuelle
Handlung definiert, die an, mit oder vor Kindern und Jugendlichen gegen deren Willen vorgenommen
wird oder der sie aufgrund korperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht
wissentlich zustimmen konnen. Es werden dabei Macht- und Autoritdtspositionen ausgenutzt, um
eigene Bedirfnisse auf Kosten Minderjdhriger zu befriedigen (https://beauftragter-
missbrauch.de/themen/definition/definition-von-kindesmissbrauch). Zentrale Momente sexueller
Ausbeutung und Gewalt sind die Verpflichtung zur Geheimhaltung, das Aufstellen von Regeln und das
Anbieten von Geschenken. ,Von sexuellen Ubergriffen spricht man, wenn gezielt durch Druck,
Versprechungen oder kérperliche Gewalt sexuelle Handlungen von einem beteiligten Kind erzwungen
werden. In diesem Fall werden die Grenzen (ibertreten und die Intimsphare des anderen Kindes
missachtet. In diesen Situationen, in denen geplant und gezielt vorgegangen wird, herrscht zumeist ein
Machtgefalle zwischen den beteiligten Kindern“ (Ausdrucksformen kindlicher Sexualentwicklung und

Sexuelle Bildung in Kita & Grundschule, Ralf Pampel).
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Physische, korperliche Gewalt zielt auf den Korper oder die Gesundheit einer Person (Schubsen,
Treten, Schlagen, absichtlich Verbrennen, Verbrihen Vergiften, mit einer Waffe Verletzen).
Psychische, seelische oder emotionale Gewalt ist von auRen nicht sichtbar (Beschimpfen, Verspotten,
BloRstellen, Drohen, Erpressen, Stalking, Mobbing) und ist ein Angriff auf die Selbstsicherheit und das
Selbstbewusstsein  eines Menschen (vgl. https://bayern-gegen-gewalt.de/gewalt-infos-und-

einblicke/formen-von-gewalt/psychische-gewalt/#secl).

Eine weitere Gefahrdung ist Vernachldssigung und die Vernachlassigung der Aufsichtspflicht.

B) Unser Leitbild

Der Sunrise ABC ist dieser Schutz ein besonderes Anliegen. Wir haben fiir die konzeptionelle
Verankerung des Kinderschutzes Sorge zu tragen und dies auch durch MaRnahmen der Pravention

sowie Intervention zu gewahrleisten.

Die Kinder verbringen einen GroRteil ihres Tages bei uns - deshalb ist es besonders wichtig, dass sie
sich sicher fiihlen und Vertrauen zu den Menschen haben kdnnen, die sie den Tag lber begleiten.
Unsere padagogischen Fachkrafte unterstiitzen die Kinder in ihrem Streben nach Autonomie, nach
Unabhangigkeit und sozialverantwortlichem Handeln. Sie sollen sich bei uns selbstverwirklichen
kénnen, die Umwelt erforschen, neues Wissen erwerben und ihre schopferischen Fahigkeiten
entfalten. Dabei behalten wirimmer die elementaren Bediirfnisse der Kinder nach Sicherheit und Liebe
im Blick. Uns ist es wichtig, dass die Kinder ernst genommen werden, ihre Meinung gehért wird und
ihr Wohlbefinden gewahrleistet wird. Unser Ziel ist es, den Kindern ein zweites Zuhause zu geben, in
dem sie sich sicherund wertgeschatzt fihlen und in dem sie optimal betreut und individuell geférdert
werden. Wir leben die Wertehaltung, aus den Kindern weltoffene, interessierte und starke

Personlichkeiten zu machen.

Deshalb ist es flir uns wichtig, dass die Kinder jederzeit ihre Bedirfnisse, Wiinsche und Sorgen zum
Ausdruck bringen diirfen, ohne Angst haben zu missen, dass sie dadurch Ablehnung, Ausgrenzung

oder Sanktionen erfahren.

Durch Schutz- und Handlungskonzepte sowie den stetigen und offenen Umgang mit der
Selbstbehauptung der Kinder zur Pravention von jeglicher Art von Gewalt wollen wir Sicherheit fiir alle
uns anvertrauten Kinder schaffen. Und auch die Sicherheit unserer Beschiftigten hangt wesentlich von
der Kultur und dem Teamklima ab, wobei das Verhalten aller Beschaftigen und besonders der

Einrichtungsleitung stets als Vorbild fiir alle gelten soll.
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C) Risikoanalyse

Unsere Mitarbeitenden sind in besonderer Weise verpflichtet, alle Kinder in ihren Rechten zu starken
und sie vor Verletzungen ihrer kérperlichen und seelischen Unversehrtheit zu schiitzen. Besonderes

Augenmerk ist auf mogliche Risikobereiche zu legen:
Wie ist die padagogische Haltung im Haus, an welchen Verhaltenskodex halten wir uns?
Siehe Punkt D) Pravention - Verhaltenskodex

Ist der Personalschliissel ausreichend fiir eine sichere Betreuung und dem Aufrechterhalten der

Aufsichtspflicht?

Der Personalschlissel bei Sunrise ABC in Grafelfing ist mit 8 Mitarbeitenden fiir 40 Kinder ausreichend

hoch, so dass die Aufsichtspflicht zu jeder Zeit gewahrleistet ist.
Gibt es im Haus unzureichende, nicht einsehbare oder unsichere Rdumlichkeiten?

Alle Rdume haben Zimmertiiren, die die Intimsphare der Kinder gewahrleisten und fir ruhige Wickel-,
Schlaf- oder Essensituationen sorgen. Diese sind jedoch zu keiner Zeit fest verschlossen und fiir alle

zuganglich.

Der Schlafraum ist bei geschlossener Tiir nicht von auRen einsehbar. Ein Babyphon in der Krippe sorgt
flr eine akustische Kontrolle. Diese kann durch ein Guckloch in der Tir oder ein Babyphon mit Video
noch unterstitzt werden. Ein Mitarbeitender schaut in regelmaRigen Abstianden in den Raum, um die
Sicherheit der schlafenden Kinder zu gewahrleisten. Im Kindergarten sind immer zwei Mitarbeitende

gemeinsam bei den schlafenden Kindern.
Die Treppen sind fur die kleinere Kindern mit Tilrschutzgitter gesichert.
Wie ist das Sicherheitskonzept im Garten?

Alle Mitarbeitenden kennen die aktuellen Gartenregeln und achten auf deren Einhaltung. Eventuell
uneinsehbare oder schlecht einsehbare Bereiche werden gezielt von den anwesenden Fachkraften
kontrolliert. AuRerdem ist der Garten durch groRe Fenster und Terrassentiiren auch von innen gut

einsehbar.
Babysitten

Es wird offiziell vom Haus kein Babysitter-Service angeboten. Auf Wunsch oder Nachfrage der Eltern
bieten einige Mitarbeitende an, auch privat auf die Kinder aufzupassen. Das erfolgt immer auf Wunsch

der Eltern und wird nicht an alle offen angeboten. Die Betreuung der Kinder durch unser Fachpersonal
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verschafft den Eltern Sicherheit und bietet den Kindern die Moglichkeit, die notwendige

Fremdbetreuung von vertrauten Personen zu erhalten.

Wie gehen wir mit Konflikten und Grenzverletzungen unter Kinder um?

Siehe Punkt D) Intervention - Vorgehen beim Verdacht auf Ubergriffe unter Kindern

Gibt es in den Familien der betreuten Kinder Hinweise auf Gewalt oder Vernachlassigung?

Wir bei Sunrise ABC in Grafelfing besprechen und reflektieren regelmafig auch die hauslichen
Situationen der Kinder. Neben den klassischen Formen der Gewalt und Vernachlassigung haben wir in
Grafelfing, einer wohlhabenden Gemeinde am Rande von Minchen, auch den Medien-Konsum, die
Anzahl oder den Wechsel anderer externen Betreuungspersonen der Kinder mit im Blick, da dies

ebenfalls ein Risikofaktor zur Vernachladssigung von Kindern sein kann.

Welche Regeln / Verhaltensrichtlinien gelten fiir Praktikanten und Praktikantinnen, Fachdienste und

hauswirtschaftliches Personal?

Grundsatzlich gelten fiir alle Personen, die mit unseren Kindern arbeiten, die gleichen Regeln und
Richtlinien. Auch externes Fachpersonal muss ein erweitertes Flihrungszeugnis vorlegen und sich an

unseren Verhaltenskodex halten.
Wer hat Zutritt zum Haus?

Zutritt zum Haus haben grundsatzlich die Kinder und das padagogische sowie hauswirtschaftliche
Personal. Eltern werden gebeten, die Kinder an der Gruppentiir zu (ibergeben und den Gruppenraum
nicht zu betreten (Ausnahme sind Eingewohnungen, Feste und Elternabende). Auch die

Tragervertreter, insbesondere die padagogische Koordinatorin, ist regelmaRig in vor Ort.

Handwerker oder Hausmeister betreten das Haus nur nach Terminvereinbarung und werden wahrend
der Betreuungszeiten von einer padagogischen Fachkraft begleitet. Lieferanten betreten - soweit es

der Lage moglich ist - nicht die Raumlichkeiten.

Externe Personen erhalten den Zutritt zum Haus (iber die Klingel am Gartentor, die Tir ist grundsatzlich

nicht offen.
Wer darf die Kinder abholen?

Grundsitzlich sind nur die Eltern abholberechtigt. Uber eine von den Eltern unterschriebene
Einwilligung kénnen weitere Personen von ihnen zur Abholung berechtigt werden. Holt eine Person
ein Kind ab, die nicht auf dieser Abholliste steht, muss das im Vorfeld von den Eltern persénlich

angekindigt werden und die Person muss sich iber ein Ausweisdokument ausweisen.
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Werden Fotos von den Kindern verdffentlicht?

Fotos von den Kindern werden nicht veroffentlicht. Sie werden nach Einwilligung der Eltern fir
Aushange, Portfolios und Elterninformationen verwendet. Fiir Fotodokumentationen wird eine
einrichtungsinterne Kamera verwendet. Mit dem Privathandy diirfen keine Fotos der Kinder gemacht

werden.

Weitere praventiven MalRnahme zum Schutz der Kinder werden im nachfolgenden Punkt ausfihrlich

erldutert.

D) Pravention

Wir mochten die Sunrise ABC zu einem moglichst sicheren Ort fiir die Kinder machen. Deshalb haben
wir aufgrund der vorangegangenen Risikoanalyse MaRnahmen erarbeitet, wie wir unseren Alltag

moglichst sicher gestalten.
Kinder stark machen - eines unserer wichtigsten Bildungsziele

Die Kinder lernen bei uns wichtige Handlungsstrategien zur Selbstbehauptung. Altersangemessene
Spiele und Buchbetrachtungen unterstiitzen die Kinder, ihr Selbstbewusstsein zu starken. Folgende
Ziele wollen wir dabei erreichen (nach BEP (2016) und § 13 der Kinderbildungsverordnung

AVBayKiBiG,):

e eine positive Geschlechtsidentitat entwickeln, um sich wohlzufiihlen

e einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Korper, Grundwissen lber Sexualitdt und
Bewusstsein {iber eine personliche Intimsphdre erwerben

e Korpersprache erkennen und deuten kénnen

¢ angenehme und unangenehme Gefiihle unterscheiden, Gefiihle verbalisieren konnen

e eigene Grenzen und Grenzen andere erkennen und durchsetzen, NEIN-Sagen lernen

e sich durchzusetzen und die eigene Meinung vertreten

e Regeln kritisch hinterfragen

e Geheimnisse unterscheiden (gute und schlechte Geheimnisse)

e Konkrete Handlungsstrategien eintiben flur Gefahrensituationen (Verloren gehen,

Angesprochen werden)
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Personalmanagement, -auswahl und -fiihrung

In unseren Stellenausschreibungen wird auf das Schutzkonzept als Grundlage unserer Arbeit
verwiesen. Auffalligkeiten im Lebenslauf wie Liicken, haufige Stellenwechsel oder fehlende Zeugnisse
werden im Einstellungsgesprach angesprochen. Einstellungsvoraussetzung ist ein aktuelles erweitertes
Flihrungszeugnis nach § 72a SGB VIII. und eine regelmafllige Erneuerung nach spatestens finf Jahren
gem. § 30a BZRG. Das gilt auch fiir alle anderen Personen, die in unserer Einrichtung mit Kindern téatig
sind, wie Therapeuten und Therapeutinnen, Mitarbeitende externer Fachdienste und
Hauswirtschaftskrafte.

In der Einarbeitung werden neue Mitarbeitende mit unserem Schutzkonzept vertraut gemacht. Unser
Team beschaftigt sich regelmalig in Fachvortragen, Belehrungen und Konzeptionstagen mit dem
Thema Gewaltpravention und reflektiert das eigene Verhalten in der taglichen Arbeit. Dazu gehoren
auch regelmafRige Gesprache Uber eine wertschatzende Haltung und eines respektvollen Umgangs
untereinander.

Im Team werden 1x jahrliche sicherheitstechnische Belehrungen durchgefihrt zur Aufsichtspflicht,
Brandschutz inklusive mindestens eines Probealarms, Erste Hilfe, Gefahrenstoffe, Kinderschutz,
Unfallverhitungsvorschriften und Datenschutz. Alle zwei Jahre finden Belehrungen zum
Infektionsschutzgesetz statt. In jeder Gruppe ist mindestens ein Mitarbeitender ausgebildet zum

betrieblichen Ersthelfer, auRerdem werden spezielle Schulungen zur Ersten Hilfe am Kind angeboten.

Verhaltenskodex

Der nachfolgende Verhaltenskodex wurde gemeinsam im Team erarbeitet und dient uns als Maxime
unserer taglichen Arbeit:
Aufgaben & Kommunikation

e Wir Gbernehmen alle Aufgaben im Team gleichberechtigt, unabhingig vom Geschlecht

e  Wir verteilen alle Aufgaben klar und transparent

e Wir kommunizieren klar, verstandlich und transparent im Team, mit den Kindern und den
Eltern.

e Wir dulden keine offenen und subtilen Formen von Gewalt, Grenzverletzungen und Ubergriffe
an Kindern und Mitarbeitenden, machen uns gegenseitig auf unpassendes Verhalten
aufmerksam, bzw. reflektieren unser Verhalten im Team.

e Wir begegnen allen, Kinder und Erwachsenen, mit Respekt und Wertschatzung.

e Wir verwenden keine Schimpfworter und sprechen in einem wertschatzenden, hoflichen

Tonfall miteinander.
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e  Wir behandeln alle Kinder gleich und vermeiden Bevorzugung.
Ndhe & Distanz

e Wir bieten den Kindern emotionale und kérperliche Zuwendung an, die Kinder entscheiden
selbst, ob und von wem sie dieses Angebot annehmen.

e  Wir kiissen keine Kinder im Gesicht oder auf den Mund.

e Wir respektieren die Intimsphare der Kinder.

e Wir fotografieren die Kinder nicht privat.

e  Wir ermutigen die Kinder zum NEIN und Stopp sagen, um ihre kérperlichen und emotionalen
Grenzen klar zu kommunizieren und die Grenzen anderer zu akzeptieren.

e Wir machen keine Privatgeschenke an Kinder.

e  Wir haben keine Geheimnisse mit den Kindern.

e Wenn die Kinder schlafen, ist immer eine Person im Nebenraum anwesend. Ein Babyphon
befindet sich im Schlafraum, so dass verfolgt werden kann, was im Schlafraum passiert.

e Die Schlafrdume sind nicht verschlossen, jeder kann jederzeit den Raum betreten.
Wickeln & Toilette:

e Das Krippenpersonal alleine wickelt die Kinder. Bei ausreichender Vertrauensbasis kénnen auch
Mitarbeitende aus anderen Gruppen beim Wickeln unterstiitzen.

e Praktikanten und Praktikantinnen bzw. neue Mitarbeitende wickeln erst, wenn eine Bindung
zum Kind entstanden ist und die Kinder es wollen.

e Soweit personell moglich, gehen wir auf die Wiinsche der Kinder ein, wer ihnen helfen / wer sie
wickeln soll.

e Wir ermoglichen den Kindern einen ungestorten Toilettenbesuch und kiindigen uns beim
Eintreten / Helfen an.

e Wir gehen nie in Anwesenheit der Kinder auf die Toilette.

o Pflegesituationen finden in geschiitzten, aber einsehbaren Rdumen statt.

e Beim Wickeln / auf der Toilette wird die Intimsphdre der Kinder beachtet und persénliche

Grenzen respektiert.

Die Regeln des Verhaltenskodex gelten auch zwischen allen weiteren Personen, die bei uns im Haus

mit den Kindern arbeiten.




Zudem orientieren wir uns an folgender Verhaltensampel:

Dieses Verhalten
ist padagogisch
kritisch und fir
die Entwicklung
nicht forderlich

Sozialer Ausschluss (vor die Tur
begleiten)

Auslachen (Schadenfreude)
Lacherliche, ironisch
Spriiche,

Regeln willkiirlich andern
Uberforderung / Unterforderung
Autoritares Erwachsenenverhalten
nicht ausreden lassen

Verabredungen nicht einhalten

gemeinte
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Stigmatisieren

Standiges Loben und Belohnen
Bewusstes Wegschauen

Keine Regeln festlegen

Laute korperliche Anspannung und
Aggression

Regeln werden von Erwachsenen
nicht eingehalten

Unsicheres Handeln

Dieses Verhalten kann im Alltag passieren, muss aber unbedingt anschlieRend reflektiert werden

(eigene Grenzen, Trigger)

Dieses Verhalten
ist padagogisch
richtig

Positive Grundhaltung
Ressourcenorientiert arbeiten
Verlassliche Strukturen
Positives Menschenbild

Den Gefiihlen der Kinder Raum geben
Trauer zulassen

Flexibilitat (Themen spontan
aufgreifen, Frohlichkeit,
Vermittler/Schlichter)
Regelkonform verhalten
Konsequent sein
Verstandnisvoll sein

Distanz und Ndhe (Warme)
Kinder und Eltern wertschatzen
Empathie verbalisieren, mit
Korpersprache, Herzlichkeit
Ausgeglichenheit
Freundlichkeit
Partnerschaftliches Verhalten
Hilfe zur Selbsthilfe
Verlasslichkeit

Aufmerksames Zuhoren

Jedes Thema wertschatzen
Angemessen Lob aussprechen
Vorbildliche Sprache

Integritat des Kindes achten und die
eigene, gewaltfreie Kommunikation
Ehrlichkeit

Unvoreingenommenheit

Fairness

Gerechtigkeit
Begeisterungsfahigkeit
Selbstreflexion

,nhimm nichts persénlich”

Auf Augenhohe mit dem Kind gehen
Impulse geben

Folgendes wird bei den Kindern moglicherweise nicht gerne gesehen, ist aber trotzdem wichtig:

Regeln und Tagesablauf einhalten

Grenziberschreitungen unter Kindern und Erwachsenen unterbinden

Kinder anhalten, Konflikte friedlich zu I6sen

Quelle: Verhaltensampel aus: Arbeitshilfe Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen 2015
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Sexualpddagogisches Konzept

Sexualitdt gehort von Beginn an zur Entwicklung jedes Kindes und ist daher im Rahmen der
Personlichkeitsentwicklung Bestandteil des Bildungsauftrags von Kindertageseinrichtungen. In unserer
Einrichtung werden taglich Kinder betreut, die von unseren Mitarbeitern auf ihren Weg ins Leben
begleitet werden. Sexualitdt umfasst korperliche, biologische, psychosoziale und emotionale Aspekte.
Sie gehort zur Personlichkeit eines Menschen in jedem Alter und somit findet Sexualerziehung,

bewusst oder unterbewusst, immer statt.

Die sexuelle Entwicklung beginnt schon im Sduglingsalter. Sie erforschen aktiv ihren Kérper, suchen
Kontakt zu ihrem Gegeniiber. Kleinkindliche Wahrnehmung geschieht mit allen Sinnen, mit den ersten
Erfahrungen von Geborgenheit beim Stillen und Getragen werden, mit liebevollen Worten und
Beriihrungen. Durch ihre Umwelt erfahren sie Warme, Beriihrungen und Fiirsorge, erleben aber auch
Regeln, Einschrankungen und Verhaltensunsicherheiten. Unsere Sexualitdt ist somit gepragt von

individuellen, sozialen und kulturellen Erfahrungen, Normen und Wertevorstellungen.

Praventiver Kinderschutz bedarf einer wertschatzenden und grenzwahrenden Sexualpddagogik. Einen
Orientierungsrahmen flir den positiven Umgang mit Sexualitdit in der Kita stellt ein

sexualpadagogisches Konzept.
Kindliche Sexualitat

Wenn es um das Thema Sexualerziehung im Kleinkindbereich geht, wird oft vermutet, dass die Kinder
mit Themen konfrontiert werden, fiir die sie noch viel zu jung sind. Das ergibt sich vor allem aus dem
zu Grunde gelegten Verstandnis fir Sexualitdt. Der gravierende Unterschied zur Sexualitdt von
Erwachsenen besteht darin, welche Bedeutungen mit sexuellen Handlungen verkniipft werden. Das
Verhalten von Erwachsenen ist bewusst, zielgerichtet, absichtsvoll und beziehungsorientiert. Kinder
dagegen erleben ihren Korper noch mit allen Sinnen. Sie sind auf ihre eigenen Bediirfnisse und
Befriedigung ausgerichtet. Dabei ist die kindliche Sexualitdt nicht zielgerichtet oder
beziehungsorientiert, die Handlungen der Kinder sind spielerisch, unbefangen, voller Neugier und
entwickeln sich spontan aus der Situation. Sexuelle Handlungen werden nicht bewusst als Sexualitat
wahrgenommen und erst im Laufe der Kindheit werden gesellschaftliche Normen und Schamgrenzen

verinnerlicht.
Altersstufe 1- 3 Jahre:

Zwischen 0 und 3 Jahren durchlebt das Kind die orale und die anale Phase. Die orale Phase pragt das
erste Lebensjahr. Die Kinder erleben durch den Mund Wohlgefihl und Befriedigung, wodurch eine

erste Beziehung zur Umwelt aufgebaut wird. Die Haut nimmt jeden Reiz intensiv auf, die Kinder
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genielen groRflachigen Korperkontakt beim Getragen und Gewiegt werden. Sie genieRen Nacktheit
und empfinden Freude und Lust am eigenen Korper. Die anale Phase wird im 2. und 3. Lebensjahr
durchlaufen. Die Kinder entwickeln ein Bewusstsein fiir Kdrperausscheidungen und die dazugehorigen
Zonen. Sie erkunden ihre Genitalien und entdecken auch die damit verbundenen Lustgefiihle. Sie
bilden das Fundament fiir die Aneignung eines positiven Korperbildes. In der zweiten Halfte des 2.
Lebensjahrs bekommen Kinder ein Bewusstsein fiir das eigene Geschlecht und versuchen, sich selbst
einzuordnen. In dieser Zeit entwickelt sie auch Sprache und lernen, Begriffe in ihrer Welt einzuordnen.
Dies schlief$t auch die Geschlechtsorgane mit ein. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder allgemeingiiltige

Begriffe kennen, damit sie sich fir alle verstandlich ausdriicken kénnen.

Am Ende des 2. Lebensjahres wachst die Neugierde an den Geschlechtsteilen anderer. Die eignen
werden untersucht und anderen gezeigt. Kinder schauen gerne anderen Kindern beim Wickeln und
Toilettengang zu. Kinder erleben sich selbst als Madchen oder Junge. Sie erkennen

(geschlechterspezifische) Unterschiede besonders an AuRerlichkeiten.
Altersstufe 3-6 Jahre:

Ein wesentlicher Unterschied ist, dass sich die Sexualitat in diesem Alter nicht nur auf sich und den
eigenen Korper bezogen ist, wobei das Geschlecht hier zweitrangig ist. Die Kinder stellen erste Fragen
zur Fortpflanzung und den Funktionen ihrer Kérper. Sie beginnen ihre Kérper und dem des Gegenibers
zu erforschen. Sie konnen Geschlechtszuordnung an &uReren Merkmalen erkennen und
Geschlechtsteile mit Namen benennen. Die Kinder zeigen ein wachsendes Interesse an ihren Kérpern
und dem Lustempfinden. Quellen sexueller Erregung kénnen hier z.B. Bewegungsspiele wie Wiegen,
Schaukeln und das Reiten auf den Knien sein, oder ein intensiver Kérperkontakt wie Kuscheln und

Streicheln.

Ihre Geschlechterrolle testen die Kinder manchmal teilweise {iberdeutlich aus. Dies resultiert vor allem
aus der gesellschaftlichen Erwartung an ihre Geschlechter. Spielzeuge, Werbung, Kleidung und
wertende Kommentare signalisieren den Kindern deutlich deren zugedachte Geschlechterrolle und
lassen wenig Platz zum anders Sein. Dabei ist es umso wichtiger, auch die Vielfalt zuzulassen und

Erfahrungsrdaume im Feld der Geschlechter (z.B. durch Verkleiden) anzubieten.

Es tut den Kindern mehr als gut, die Vielfalt der Rollen einzunehmen, zu spiiren und zu erleben. Dies
ermoglicht ihnen ihren Platz im Leben frei wahlen zu kénnen. Im sechsten Lebensjahr beginnen Kinder
sich Gberwiegend gleichgeschlechtlichen Spielkameraden zuzuwenden. Sie méchten zu einer Gruppe
gehoren und ihre Unsicherheit ablegen, die teilweise in der Gesellschaft dem ,anders Sein“ gegeniber

vermittelt wird
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Verstidndnis von Sexualerziehung

Fir die Entwicklung des Kindes spielt die Entfaltung der Sinne, der Motorik und der Sexualitit eine
grolRe Rolle. Wir fordern die Entfaltung der Sinne, vermitteln Liebe und Zartlichkeit ohne Grenzen zu
Uberschreiten und tiber Gefiihle sprechen. Ebenso wichtig ist es aber auch, Grenzen zu erleben, ,,NEIN“
sagen lernen und die Grenzen anderer zu akzeptieren. Ohne Korperlichkeit ist eine gesunde
Entwicklung nicht moglich. Die Kinder entwickeln ihr Selbstbild und das Vertrauen in die eigenen
Fahigkeiten Gber ihren Korper. Deshalb fordern wir das Korperbewusstsein des Kindes, benennen die
Geschlechtsteile und achten auf einen wertschatzenden Umgang mit dem eigenen Korper. Wir

erlernen mit den Kindern die Kérperhygiene und begleiten sie bei der Sauberkeitserziehung
Offenheit fiir alle Familien- und Beziehungsmodellen

Wir vermitteln den Kindern, dass es verschiedene Familien- und Beziehungsmodelle gibt. Es gibt nicht
nur Mann und Frau, sondern u.a. auch gleichgeschlechtliche Ehen, Patchwork Familien, Adoptiv- und
Pflegeeltern sowie Familien mit nur einem Elternteil. Wir mochten den Kindern eine wertfreie Haltung
gegeniber allen bestehenden Familien- und Beziehungsmodellen vermitteln und Akzeptanz schaffen

fir neue, individuelle Wege Familie und Partnerschaft zu leben.
Selbstbestimmung und Grenzen

Die Kinder sollen darin gestarkt, unterstiitzt und sensibilisiert werden, selbst entscheiden zu diirfen,
was sie mochten und was nicht. Wir vermitteln den Kindern, dass die Grenzen, die sie bestimmen und
setzen diirfen, von den Beteiligten wahrgenommen und respektiert werden. Alle Kinder werden darin
bestarkt ihre eigenen Grenzen deutlich zu machen und diese zu vertreten. Wir bei Sunrise ABC
sensibilisieren unsere Haltung, verstarkt auch auf Korperhaltung, Mimik und Gestik der Kinder zu
achten, die uns nicht verbal duBern kdnnen, was sie méchten und was nicht (z.B. Wickeln in der
Krippe).

Gleichwertigkeit von Madchen und Jungen

Wir vermitteln den Kindern, dass Kinder in ihren Geschlechterrollen gleichwertig sind. Jungen und
Madchen missen nicht gesellschaftlichen Normen entsprechen, sie diirfen anders sein und sich ohne

Einschrankungen in verschiedensten Rollen ausprobieren.
Sachwissen

Wir vermitteln den Kindern einen offenen Umgang mit dem Thema kindliche Sexualitdt und der Frage
,Wie funktioniert mein Kérper und wie funktioniert Fortpflanzung”. Wir stehen den Kindern bei Fragen
Uber den eigenen Korper und was mit diesem passiert, zur Seite und gehen behutsam und

entwicklungsentsprechend auf dieses Thema ein.
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Spielmoglichkeiten anbieten

Die Kinder dirfen sich im Alltag frei entwickeln und ausprobieren. Hierfiir gibt es einen festen Rahmen,
in dem es Grenzen und Regeln gibt. Diese wurden gemeinsam mit den Kindern festgelegt und
besprochen. Alle Beteiligten orientieren sich daran. Wir haben ein Auge auf die Einhaltung der Regeln
und Grenzen. Dies ermdglicht den Kindern einen freien Umgang mit kindlicher Sexualitat, der auch

Raum fur Doktorspiele lasst.

Wir achten darauf, dass die Kinder die Kérper- und Schamgrenzen anderer achten und respektieren
sowie auch ihre eigenen personlichen Grenzen erkennen und diese einfordern. Wir lassen
Koérpererkundungsspiele zum Entdecken der eigenen geschlechtlichen Identitdt im Rahmen der

altersgerechten kindlichen Sexualitat zu, besprechen Regeln mit den Kindern und achten auf deren

Einhaltung:
. Wir achten darauf, dass die Kinder gegenseitig die Grenzen anderer respektieren und
ein ,,Nein!“ sofort und uneingeschrankt akzeptiert wird.
. Der Altersabstand zwischen den beteiligten Kindern sollte nicht groRRer als 1 bis maximal
2 Jahren sein. Altere Kinder oder Erwachsene diirfen sich nicht beteiligen.
° Jedes Kind entscheidet selbst, ob und mit wem es seinen Kérper erkunden will und wie
es fur sie selbst angenehm ist.
. Kein Kind tut einem anderen Kind dabei weh.
. Kein Kind steckt einem anderen Kind etwas in eine Korperéffnung (Po, Vagina, Mund,
Nase, Ohr, Penis).
. Wir benennen die Korperteile der Kinder korrekt.
. Hilfe holen ist kein Petzen.
Sprache

Kinder erhalten eine Sprache fiir ihren Kérper, seine Funktionen und Bediirfnisse. Zudem sollen sie

lernen ihre Grenzen zu benennen, Grenzverletzungen mitzuteilen und Stellung zu beziehen.
Padagogische Ziele

Das sexualpddagogische Konzept bietet uns einen Leitfaden, mit welchem wir transparent, offen und
professionell handeln kénnen und gemeinsame Ziele fiir die Kinder und uns Erwachsene erarbeitet

haben. Diese Ziele stehen im Mittelpunkt unseres taglichen Handelns.
Der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan dient uns hier als Vorlage der Pddagogischen Ziele:

. eine positive Geschlechtsidentitat entwickeln, um sich wohlzufiihlen
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o einen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Korper erwerben

. Grundwissen Uber Sexualitat erwerben und dariber sprechen lernen

. Bewusstsein (iber eine personliche Intimsphare entwickeln

. angenehme und unangenehme Gefiihle unterscheiden und NEIN-Sagen lernen

Wir bei Sunrise ABC erreichen mit unserem Handeln:

. Transparenz schaffen im Hinblick auf Regeln und Umgangsformen mit kindlicher

Sexualitdt und sexuellen Ubergriffen unter Kindern

° Offenheit schaffen

. selbstbestimmtes Leben unterstiitzen und férdern

. Vorbild sein

. Raum fir Partizipation schaffen

. Sicherheit und Orientierung bieten

. in den Unterschiedlichen Entwicklungsphasen passender Begleiter sein

Unser Vorgehen bei (sexuellen) Ubergriffen unter Kindern und die Kooperation mit den Eltern wird

unter E) Intervention genauer beschrieben.

Partizipation und Beschwerdemanagement: Beteiligung von Kindern, Eltern & Mitarbeitenden

,Partizipation in Kindertageseinrichtungen ist die ernst gemeinte, altersgemaRe Beteiligung der Kinder
am Einrichtungsleben im Rahmen ihrer Erziehung und Bildung. Die Kinder bringen in einem von
Wertschatzung gepragten Dialog sich und ihre Ideen, Meinungen Empfindungen und Sichtweisen ein
und beeinflussen aktiv ihren Alltag.” (vgl. Partizipation in Kita und Krippe. Kindergarten heute. 2015).

Die Meinung der Kinder wird bei uns gehort und ernstgenommen. Die Kinder diirfen sich am
Tagesgeschehen einbringen, Ablaufe mitgestalten und selbst bestimmen. Padagogische Angebote
sollen tatsachlich Angebotscharakter haben, die Kinder dirfen aussuchen, wo und mit wem sie spielen
und ihr Bedirfnis nach Bewegung oder Ruhe, nach Aktivitat oder Pausen selbststéndig steuern. Die
Kinder werden an den Gruppenregeln und an deren Einhaltung beteiligt. Die Beteiligung der Kinder
dient sowohl der individuellen Entwicklung, als auch dem Schutz vor Ubergriffen und Missbrauch und
ist somit ein wesentlicher Aspekt von Pravention.

Alle Beschiéftigten bei Sunrise ABC sind offen fur Riickmeldungen, Kritik und Verbesserungsvorschlage
von den Kindern und auch den Eltern. Wir kommunizieren offen und transparent und ermutigen Kinder
und Eltern, Verbesserungsvorschlage oder Unzufriedenheit zu duBern. Wir wollen Fehler erkennen und

aus ihnen lernen.
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Wir fihren jahrlich eine anonyme Elternbefragung durch, der Elternbeirat steht im engen Austausch
mit der Einrichtungsleitung.

Die Eltern werden eingeladen, bei Sorgen und Problemen sich direkt an die Einrichtungsleitung zu
wenden. In taglichen Tir- und Angelgesprachen haben die Eltern Zeit und Raum, sich mit den
Mitarbeitenden austauschen und Fragen zu stellen. Die Eltern wissen, dass sie bei Fragen oder
Problemen jederzeit um ein persdnliches Gesprach bitten konnen.

Die Kinder haben im Alltag jederzeit die Mdoglichkeit, Probleme, Konflikte oder Sorgen mit den
padagogischen Fachkraften zu besprechen. Wir beobachten die Kinder aufmerksam und sprechen sie
gezielt an, wenn es ihnen offenbar nicht gut geht. Wir gehen sensibel mit Verhaltensanderungen oder
-auffalligkeiten um und suchen zeitnah personliche Gesprache mit den Eltern.

Die Kinder bekommen im Morgenkreis Raum und Zeit, sich zu duflern und einzubringen. Sie dirfen

Ilhre Meinung frei dullern und Feedback geben zu Inhalten, Angeboten oder Tagesablaufen.

Partizipation und Beschwerdemanagement in der Krippe gelingt nicht allein mit Sprache, sondern in
Kombination mit Gestik, Mimik, Bewegungen und weiteren Kommunikationsformen. Bereits im
Krippenalter zeigen Kinder deutlich, dass sie helfen und mit anderen zusammenarbeiten wollen. Diese
Kooperationsbereitschaft wird in der Krippe z.B. deutlich, wenn die Kinder helfen wollen, den Tisch zu
decken oder die Geschirrsplilmaschine auszurdumen; wenn sie beim Wickeln mithelfen, die Beine nach

oben zu strecken oder beim Anziehen die Arme heben oder ihre Schuhe holen.

Kinder zeigen aber auch, wenn sie etwas nicht wollen, ihre Grenzen lberschritten werden oder sie
anderer Meinung sind. Krippenkinder kénnen sich laut und auffallig duRern durch schreien, trampeln
oder sich auf den Boden werfen. Aber auch leise Ablehnung ist erkennbar durch Wegdrehen, das

Gesicht verziehen oder still werden.

Die Kinder haben ein Recht, sich Uber das zu beschweren, was sie belastet. Unsere padagogischen
Fachkrafte miissen gegebenenfalls Verhalten und Ausdrucksweisen der Kinder aktiv als Beschwerden
interpretieren und Ubersetzen. Wir wollen die Kinder begleiten und unterstiitzen und die Eltern
ermuntern, fiir ihre Kinder zu sprechen und Missstiande, Sorgen oder Probleme direkt mit dem
padagogischen Team zu besprechen. Wir gehen offen auf Beschwerden der Kinder ein, wollen die
Sichtweise des Kindes anerkennen und uns ernsthaft damit auseinandersetzen, auch und gerade dann,
wenn sie sich gegen einen Erwachsenen richten. Denn wenn Kinder lernen, dass es Erwachsene gibt,
die ihre personlichen Grenzen achten und sie darin unterstiitzen, diese zu zeigen, kann dadurch ein

wesentlicher Beitrag zum Kinderschutz geleistet werden kann (vgl. Rehmann, Y.: Partizipation in der

Krippe).
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Im padagogischen Team werden zweimal im Jahr Mitarbeitergesprache gefiihrt, es finden regelmalig
Konzeptions- und Klausurtage statt und wochentliche Teamsitzungen im Grof3- und Kleinteam. Unsere
Mitarbeitenden wissen, dass die Einrichtungsleitung jederzeit fir personliche Anliegen und Gesprache
offen ist und auch die Teams innerhalb der Gruppen geben sich Raum und Zeit, Probleme innerhalb
des Teams anzusprechen. Jedem Mitarbeitenden wurde zudem das Merkblatt zum Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz ausgehandigt (siehe Anhang 2), das klar den gleichberechtigten Umgang der
Mitarbeitenden untereinander regelt und Konsequenzen klar formuliert, sollte jemand benachteiligt,

beldstigt oder sexuell belastigt werden.

Anhaltspunkte fiir die Gefahrdung junger Menschen

Alle Mitarbeitenden werden jahrlich geschult, um Anhaltspunkte fiir die Gefahrdung in der
Grundversorgung eines jungen Menschen zu erkennen. Diese sind:

1. Verletzungen des jungen Menschen sind nicht plausibel erkldrbar oder selbst zugefiigt

2. Arztliche Untersuchungen und Behandlungen des jungen Menschen werden nicht oder nur
sporadisch wahrgenommen
Der junge Mensch bekommt nicht genug zu trinken und / oder zu essen
Die Korperpflege des jungen Menschen ist unzureichend
Die Bekleidung des jungen Menschen lasst zu wiinschen Ubrig

Die Aufsicht iber den jungen Menschen ist unzureichend

N o v & w

Der junge Mensch hdlt sich an jugendgefahrdenden Orten oder unbekanntem Aufenthaltsort

auf

8. Der junge Mensch hat kein Dach tber dem Kopf

9. Der junge Mensch verfligt Uber keine geeignete Schlafstelle

10. Das Einkommen der Familie reicht nicht

11. Finanzielle Altlasten sind vorhanden

12. Der Zustand der Wohnung ist besorgniserregend

13. Mindestens ein Elternteil ist psychisch krank oder suchtkrank

14. Mindestens ein Elternteil ist aufgrund einer chronischen Krankheit oder Behinderung
gehandicapt

15. Das Erziehungsverhalten mindestens eines Elternteils schadigt den jungen Menschen

16. Gefahrdungen kénnen von den Eltern nicht selbst abgewendet werden, bzw. es mangelt an der
Problemeinsicht der Eltern

17. Es mangelt an Kooperationsbereitschaft; Absprachen werden von den Eltern nicht eingehalten,

Hilfen nicht angenommen
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Anhaltspunkte in der Entwicklungssituation des jungen Menschen:

18. Der korperliche Entwicklungsstand des jungen Menschen weicht von dem fiir sein Lebensalter
typischen Zustand ab

19. Krankheiten des jungen Menschen haufen sich

20. Es gibt Anzeichen psychischer Stérungen des jungen Menschen

21. Es besteht die Gefahr einer Suchterkrankung des jungen Menschen und / oder die Gesundheit
gefahrdende Substanzen werden zugefiihrt

22. Dem jungen Menschen fallt es schwer, Regeln und Grenzen zu beachten

23. Mit oder in Kindertagesstatte, Schule, Ausbildungs- oder Arbeitsstelle gibt es starke Konflikte
Anhaltspunkte in der Erziehungssituation:

24. Die Familienkonstellation birgt Risiken

25. In der Familie dominieren aggressive Verhaltensweisen

26. Risikofaktoren in der Biographie der Eltern wirken nach

27. Frihere Lebensereignisse belasten immer noch die Biographie des jungen Menschen
28. Die Familie ist sozial und / oder kulturell isoliert

29. Der Umgang mit extremistischen weltanschaulichen Gruppierungen gibt Anlass zur Sorge

Fort- und Weiterbildung

Die padagogische Koordinatorin der kitabunt GmbH Maria Tschochner ist selbst Trainerin fir
Selbstbehauptung und Gewaltpravention und schult die Mitarbeitenden regelmaRig im Umgang mit
den Themen Gewalt, Missbrauch und Taterstrategien sowie der Selbstbehauptung und
Handlungsstrategien fur Kinder. Auch werden Fach-Elternabende zu diesem Thema angeboten.
AulRerdem beachten wir in den jahrlichen Belehrungen und Fortbildungen regelmafRig die Themen
»Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung”, , Pravention und Intervention bei sexualisierter Gewalt”
sowie ,Sexualitat und sexuelle Entwicklung”.

Im April 2021 fand ein Workshop zum Thema ,,Sexuelle Bildung und fachlicher Umgang mit kindlicher
Sexualitat in der Kita“ statt. Inhalte waren:

e Grundlagen und fachlicher Umgang mit der psychosexuellen Entwicklung von Kindern und
deren Ausdrucksformen

¢ grundlegendes Verstandnis von kindlicher Sexualitat und der Unterschiede zwischen
kindlicher und erwachsener Sexualitat

e Fachlicher Umgang mit Kérpererkundungsspielen und sexuell
grenzverletzendem/lbergriffigem Verhalten unter Kindern anhand konkreter Fallbeispiele

e Das sexualpadagogische Konzept als wichtiger Beitrag zum aktiven Kinderschutz

e Auseinandersetzung mit und Entwicklung einer gemeinsamen Haltung zum Thema in Kita-
Teams

17



Schutzkonzept Sunrise Kita

¢ Impulse fir die Initiierung einer konstruktiven Elternarbeit hinsichtlich des
sexualpadagogischen Alltags in der KiTa
e Sexualpadagogische Inhalte, Methoden und Medien fiir die Arbeit in der Kita

Der Workshop wurde durchgefiihrt von dem externen Referenten Ralf Pampel, Diplom-
Sozialpadagoge (BA), M.A. Angewandte Sexualwissenschaft (HS Merseburg), Referent fir Sexuelle
Bildung & Sexualpadagogik.

Zur Erarbeitung dieses Konzept wurden wir beraten von Frau Susanne Sachf3e, Insoweit erfahrene
Fachkraft im Kinderschutz (IseF) und Sozialpdadagogin.

Vernetzung und Kooperation

Fir unser padagogischen Fachkrafte als auch fir die Eltern stehen vielfdltige Hilfs- und
Beratungsangebote zur Verfliigung. Ansprechpartner des zustdndigen Jugendamtes, der regionalen
Erziehungs- und Lebensberatungsstellen, der Beratungsstellen zu Fragen sexueller Gewalt aber auch

der Uberregionalen Angebote sind unter G) Ansprechpartner und Beratungsstellen zu finden.

Im Eingangsbereich der Einrichtung sind die wichtigsten Ansprechpartner und die Kontakte zu
Beratungsstellen zur anonymen Kontaktaufnahme bei Fragen, Problemen oder Beschwerden fiir alle

Eltern sichtbar ausgehangt (siehe Anhang).
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E) Intervention (,,Handlungs- bzw. Notfallplan“)

Trotz unser umfangreichen PriventionsmaRBnahmen kann es zu Grenzverletzungen, Ubergriffen
und/oder Gewalthandlungen gegentiber der uns anvertrauten Kindern kommen. Im Folgenden wird
dargestellt, wie wir in einem Verdachtsfall konkret vorgehen. Unsere organisationsinternen Leitfaden
und Meldeketten sowie die Interventionsschritte entsprechen den gesetzlichen Vorgaben zu

Dokumentations- und Meldepflichten gemald § 8a Abs. 4 SGB VIII.

In allen Fallen soll Ruhe bewahrt und nicht uniiberlegt und tiberstiirzt gehandelt werden. Wir gehen
grundsatzlich von der Wahrhaftigkeit des Kindes aus und begegnen den Aussagen der Kinder nicht mit
Zweifeln. Auch alternative Szenarien sind gewissenhaft zu prifen. Alle geplanten Interventionen
werden mit den Kindern besprochen und nur in Notfallen gegen den Willen des Kindes Entscheidungen

getroffen.

Die Verfahrensdauer von der ersten Wahrnehmung einer Gefahrdung bis zur konkret notwendigen
Reaktion ist umso kirzer, je gravierender die Gefdhrdung ist. Bereits bei der ersten
Gefahrdungseinschatzung ist daher abzuwagen, ob ein sofortiges Handeln erforderlich ist oder ob und
wie lange zugewartet werden kann. Weiterhin ist die Schutzbedurftigkeit maRgeblich nach dem Alter,
dem Entwicklungsstand und dem aktuellen gesundheitlichen Zustand zu beurteilen. Je jlinger das Kind,
desto hoher ist das Gefdahrdungsrisiko einzuschatzen, ebenso wie bei bereits vorhandenen
Entwicklungsverzogerungen, bei chronischer Krankheit oder einer Behinderung. Das Ergebnis der

Einschatzung des Gefahrdungsrisikos ist umgehend schriftlich und nachvollziehbar zu dokumentieren.
Vorgehen bei Verdachtsfillen

1) Nimmt ein/e Mitarbeitende/r gewichtige Anhaltspunkte fir eine Gefdhrdung des Wohls eines
Kindes wahr, informiert sie/er die zustindige Einrichtungsleitung und die anderen Fachkrafte
im Haus.

2) Kann im Rahmen einer kollegialen Beratung der Fachkrafte der Verdacht nicht ausgerdaumt
werden, so wird fiir die Abschatzung des Gefahrdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft
(ISF) beratend hinzugezogen (siehe Anhang 1)

3) Gemeinsam mit dieser insoweit erfahrenen Fachkraft wird eine Einschatzung des
Gefahrdungsrisikos vorgenommen und es werden Vorschlige erarbeitet, welche
erforderlichen und geeigneten Hilfen angemessen sind, um das Gefdhrdungsrisiko
abzuwenden. Die Anhaltspunkte fiir die Gefdhrdung werden in sachlicher und zeitlicher
Hinsicht gemeinsam bewertet. Dabei muss bewertet werden, ob eine unmittelbare Gefahr fir

das Kind besteht und welche MaRnahmen zum sofortigen Schutz des Kindes notwendig sind
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Die Fallverantwortung bleibt auch nach Hinzuziehung der insoweit erfahrenen Fachkraft bei
der Einrichtung.

4) Bei der Einschatzung des Gefahrdungsrisikos und bei der Erarbeitung geeigneter und
notwendiger Hilfen zum Schutz des Kindes werden die Erziehungsberechtigten sowie das Kind
entsprechend seines Entwicklungsstandes bei der Einschatzung des Gefahrdungsrisikos
einbezogen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird.

5) Die Fachkrafte wirken bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen
hin, wenn sie diese fir erforderlich halten.

6) Der Trager, bzw. die Einrichtungsleitung vergewissert sich bei den Erziehungsberechtigten,
dass die vereinbarten Hilfen in Anspruch genommen werden und dass dadurch der
Kindeswohlgefahrdung wirksam begegnet werden kann. Verantwortlich dafir ist die
Einrichtungsleitung, die den personlichen Kontakt zu den Eltern aufrechterhdlt und
persodnliche Gesprache sucht.

7) Erscheinen dem Tréger die von den Erziehungsberechtigten angenommenen Hilfen als nicht
ausreichend, wird von den Erziehungsberechtigten keine Hilfe oder diese nur unzureichend
angenommen oder kann sich der Trager nicht Gewissheit dariber verschaffen, ob durch die
mit den Erziehungsberechtigten vereinbarten Hilfen der Kindeswohlgefahrdung begegnet
werden kann, so informiert er die Erziehungsberechtigten darliber, dass eine Information der
Bezirkssozialarbeit (BSA) erfolgt. Diese erfolgt schriftlich durch die Einrichtungsleitung, die sich
den Eingang der Anzeige schriftlich bestatigen lasst.

8) Zusatzlich meldet der Trager alle Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl
der Kinder und Jugendlichen zu beeintrachtigen, der Aufsichtsbehorde des RBS nach § 47 SGB
VIl (Kontakte siehe Aushang ,, Aufsichtsbehorde Beratungsstellen®)

9) Neben der schriftlichen Ubermittlung der Informationen erfolgt ein persénliches Gesprich
zwischen der Einrichtung, den Erziehungsberechtigten und der BSA zur Sicherung von
Transparenz und Verbindlichkeit sowie zur Vereinbarung der weiteren Zusammenarbeit. Von
der Beteiligung der Erziehungsberechtigten kann im Einzelfall nur abgewichen werden, wenn
durch dieses personliche Gesprach der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen in Frage

gestellt wird..

Die einzelnen Schritte werden schriftlich dokumentiert.
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NOTFALLPLAN BEI ANZEICHEN ZUR KINDESWOHLGEFAHRDUNG

Wahrnehmung Information der Verdacht kann im Kein weiteres
gewichtiger - Einrichtungsleitung Rahmen einer Vorgehen, weiter
Anhaltspunkte fir eine oder anderer kollegialen Beratung intensive Beobachtung
Kindeswohlgefdhrdung Fachkrafte ausgeraumt werden: des Kindes
Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft (ISEF) zur Einbeziehung der Erziehungsberechtigten sowie des Kind
Abschatzung des Gefahrdungsrisikos: (entwicklungsangemessen) soweit der Schutz des Kindes dadurch
* Vorschlage fir geeignete Hilfen + nicht in Frage gestellt wird
* Sachliche und zeitliche Bewertung der Anhaltspunkte
+ Bewertung ob eine unmittelbare Gefahr fiir das Kind hesteht Hinwirken bei den Erziehungsberechtigten auf die
* MaRnahmen zum sofortigen Schutz des Kindes Inanspruchnahme von Hilfen

Hilfen werden in Weitere Begleitung

Anspruch genommen

und Unterstltzung
der Eltern

l

Schriftliche Anzeige an die Information der Eltern tber
+ Bezirkssozialarbeit (BSA)/ + die schriftliche Anzeige an die
Jugendamt durch die Bezirkssozialarbeit (BSA)/
Einrichtungsleitung. Jugendamt.

Personliche Gesprache zwischen der
Einrichtung, den Erziehungsberechtigten und der
BSA zur Sicherung von Transparenz und
Verbindlichkeit sowie zur Vereinbarung der
weiteren Zusammenarbeit.

SofortmafRhahmen

Die padagogischen Fachkrafte filhren mit dem betroffenen Kind vertrauensvolle und ergebnisoffene
Gesprache, in denen es ernst genommen und gehort wird. Suggestivfragen sollen dabei vermieden

werden.

Ist ein/e Mitarbeiter/in in dem Fall beschuldigt, ist dieser vorerst vom Dienst freizustellen, bzw. zu
beurlauben. Zudem werden Gesprache mit dem betroffenen Mitarbeitenden durch den Trager und
der Einrichtungsleitung geflihrt. Weitere Konsequenzen konnen eine Strafanzeige bei den
Strafverfolgungsbehérden sein, das Aussprechen eines Hausverbots oder die Aufforderung zu

Vorlagen eines aktuellen erweiterten Flihrungszeugnisses.

Anderen Mitarbeitenden oder Kindern werden bei Bedarf ebenfalls Hilfe oder Gesprache angeboten,

um das Erlebte zu verarbeiten.
Dokumentation

Ab dem ersten Verdacht konnen vielfiltige Informationen fiir den weiteren Verlauf hilfreich sein. Die
fallfiihrende Fachkraft dokumentiert schriftlich die Aussagen des Kindes, sichtbare koérperliche
Anzeichen, Verhalten des Kindes (auch in der Interaktion mit anderen Kindern, den Eltern oder
anderen Erwachsenen), Auffilligkeiten oder AuRerungen der Eltern, das eigene Handel der

fallfiihrenden Fachkraft, Gesprache (auch telefonisch), MaBnahmen etc.
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Vorgehen beim Verdacht auf Ubergriffe unter Kindern

Auch Ubergriffe unter Kindern kénnen nicht ausgeschlossen werden. In solchen Fallen ist in erster Linie
ein padagogischer Umgang mit den betroffenen Kindern notwendig, statt von Tater / Opfer sprechen
wir in solchen Fallen von Ubergriffigen / betroffenen Kindern: Die betroffenen Kinder brauchen Schutz,
die Ubergriffigen Kinder benoétigen wirksame pddagogische MalRnahmen, damit sie andere

Verhaltensweisen entwickeln kdnnen.

Sexuell grenzverletzendes Verhalten unter Kindern ist eine eher einmalige, unbewusste

Grenzliberschreitung im Spiel und ein Verhalten, das tendenziell leicht zu dandern ist.

Sexuelle Ubergriffe unter Kindern sind dagegen wiederholte, bewusste grenzverletzende Handlungen

unter Ausnutzung von Macht, Drohungen, Gewalt, Erpressungen.
Merkmale von sexuell grenzverletzenden und ibergriffigen Verhaltens unter Kindern sind:

e Machtgefille wie Altersunterschied, soziale, kognitive oder kérperliche Uberlegenheit.
e Unfreiwilligkeit wie das Ubergehen des Willens des anderen Kindes, Ausiibung kérperlicher
Gewalt, Manipulation, Druck, Erzeugung von Angst, Zwang, Versprechungen, Uberredung

oder Aussicht auf Anerkennung.

Grenzverletzendes Verhalten kann aber auch aus Uberschwang geschehen, was ohne Ausnutzung von

Machtgefalle und unbewusst passiert.

Bei einem Verdachtsfall sollte immer Ruhe bewahrt und die Situation zwischen den Kindern beendet
werden. Zuerst sollte dem betroffenen Kind Vorrang gewahrt werden, und Trost, Vertrauen und
Mitgefiihl von den padagogischen Fachkraften gespendet werden. Es soll Schutz erfahren, Angste

sollen moéglichst abgebaut und dem Kind Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Dem Ubergriffigen Kind gegeniber muss klar Position bezogen und der Anlass konkret benannt
werden. Dabei werden die Gesprache auf Augenhohe gefiihrt, aber deutliche Botschaften und eine

klare Grenzsetzung formuliert. Wir bewerten dabei immer das Verhalten, nicht das Kind.

Anschliefend wird das Team und die Einrichtungsleitung Giber den Vorfall informiert und die Situation
besprochen und eingeordnet. Bei Unsicherheit wird Hilfe von Fachstellen eingeholt. In einem weiteren
Schritt werden konkrete Mafnahmen im Team kommuniziert und alle Schritte und MaBnahmen

schriftlich dokumentiert.

Ist der Vorfall Thema in der Gruppe der betroffenen Kinder, wird er auch hier altersangemessen
thematisiert und Regeln mit den Kindern gemeinsam besprochen. Eventuelle MalRnahmen in der

Gruppe werden den Kindern erklart.

22



Schutzkonzept Sunrise Kita

Die Eltern der betroffenen Kinder werden getrennt informiert, wobei wir immer darauf achten, den
Datenschutz einzuhalten. Die Angste, Sorgen oder Unsicherheiten der Eltern nehmen wir ernst, wir
bieten Gesprache an und kommunizieren offen und transparent. Auch mit den Eltern werden unsere
Regeln erklart und der Umgang bei Sunrise ABC mit dem Thema deutlich gemacht. Schuldzuweisungen

im Gesprach mit den Eltern sind dabei unbedingt zu vermeiden.

F) Rehabilitierung, Aufarbeitung und Qualitatssicherung

Vertrauen ist eine wichtige Grundlage und Voraussetzung fiir die Erziehungspartnerschaft mit Eltern,
fiir gelingende Beziehungen zu und unter den Kindern sowie fir eine gute Zusammenarbeit im Team.
Diese Vertrauensbasis kann jedoch schnell erschittert werden, z.B. durch den Verdacht von
Grenzverletzungen. Jedem Verdacht einer Grenzverletzung bzw. strafbarer Handlung ist umgehend
sorgfaltig nachzugehen. Solange der Verdacht jedoch nicht bestatigt ist, gilt immer die
Unschuldsvermutung. Erweist sich ein Verdacht als unberechtigt, muss das Verfahren eingestellt
werden und der Trager muss alles ihm Mogliche tun, um den guten Ruf der verdachtigten Person und
der Einrichtung wiederherzustellen. Die Rehabilitierung bei einem nicht bestatigten Verdacht muss mit
derselben Sorgfalt durchgefiihrt werden wie die Verdachtsklarung. (vgl. ,Leitfaden zur Sicherung des

Schutzauftrages in Kindertageseinrichtungen” S. 26f.)

Flr die Beschéftigten, die falschlicherweise in Verdacht geraten sind, gilt die Firsorgepflicht unseres
Tragers. Ziel ist dabei die Wiederherstellung der Vertrauensbasis und der Arbeitsfahigkeit aller
Betroffenen. Der Trager priift, ob ein Einrichtungswechsel oder eine Versetzung gewinscht und
moglich ist. Er berdt und unterstiitzt die betroffene Person zudem bei einer eventuellen beruflichen

Neuorientierung.

Ist der Verdacht nach sorgfiltiger Prifung vollstandig ausgerdaumt sorgt der Trager fiir eine
transparente Kommunikation. Er gibt eine offizielle Erklarung ab, dass die erhobenen Vorwiirfe

umfassend geprift wurden und sich als unbegriindet erwiesen haben.

Das Team erhdlt zur Aufarbeitung die Maoglichkeit zum Gespriach mit dem Trager und der

Einrichtungsleitung, zur Supervision oder TeamentwicklungsmaRnahmen.

Fir die Eltern kann zuséatzlich eine Elterninformation oder ein Elternabend mit dem Trager, der

Einrichtungsleitung und den Fachkraften organisiert werden.
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G) Ansprechpartner und Beratungsstellen

Trager:

Sunrise Kita GmbH

c/o Kinderhaus Obermenzing
Cosimastr. 121

81925 Miinchen
www.kitabunt.de

Geschéaftsfiihrer: Dr. Carsten Miiller

Landratsamt Miinchen

Referat 2.1 - Kinder, Jugend und Familie
Mariahilfplatz 17, 81541 Miinchen
Telefon: 089 / 6221-0

E-Mail: kreisjugendamt@I|ra-m.bayern.de

Fachberatung Kinderschutz
Fiir Anfragen aus Neuried, Planegg, und Grafelfing:

AWO Beratungsstelle flr Eltern, Kinder und Jugendliche
BahnhofstraRe 37, 82152 Planegg

Telefon: 089 / 452 140 90

Internet: www.awo-kvmucl.de

zustandige Polizeidienstelle: Polizeiinspektion 46 Planegg

Josef-von-Hirsch-StralRe 1
82152 Planegg
089/89925-128

Polizei Miinchen

Kommissariat 105

Schutzkonzept Sunrise Kita

Beauftragte der Polizei fiir Frauen und Kinder, Pravention und Opferschutz

Telefon 089 2910-4444

Polizeiprasidium Oberbayern

Beauftragte der Polizei fiir Frauen und Kinder
Telefon 08141 612-303
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Beratungsstellen

Fachberatung Kinderschutz — Referat fiir Bildung und Sport - Landeshauptstadt Miinchen

KIBS — Kinderschutz Miinchen e.V.
Kathi-Kobus-Strafle 9, 80797 Miinchen
Tel. (089) 23 17 16 91 20

E-Mail: mail@kibs.de, www.kibs.de

KinderschutzZentrum Miinchen - KinderschutzBund Ortsverband Miinchen e.V.

Beratung und Hilfe bei Gewalt und Missbrauch in der Familie
Kapuzinerstralle 9D, 2. Stock, 80337 Miinchen

Tel. (089) 55 53 56

Kinder- und Jugendtelefon: 0800 1110333

E-Mail: KISCHUZ@dksb-muc.de, www.kinderschutzbund-muenchen.de

Beratungsstelle fiir Madchen und junge Frauen IMMA e.V.

JahnstraBe 38, 80469 Miinchen
Tel. (089) 260 75 31
beratungsstelle@imma.de, www.onlineberatung.imma.de, www.imma.de

AMYNA e.V. - Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt

Mariahilfplatz 9, 81541 Miinchen
Tel. (089) 890 57 45-131
E-Mail: info@amyna.de, www.amyna.de

Medizinische Hilfe

Minchener Notfallambulanz fiir Opfer von Gewalt und Untersuchungsstelle bei Verdacht auf
Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch

Institut flir Rechtsmedizin (LMU)

Telefon 089 2180-73011

Notrufnummern

Polizei 110

Nummer gegen Kummer 116 111

Elterntelefon 0800 1110 550 www.nummergegenkummer.de

Hilfetelefon Sex. Missbrauch 0800 22 55 530
Weiller Ring 116 006

Eltern- und Jugendberatungsstelle des Landkreises Miinchen 089 444 540 - 0
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Quellen

,Leitfaden zur Sicherung des Schutzauftrages in Kindertageseinrichtungen®. Bayerisches

Staatsministerium fiir Familie, Arbeit und Soziales.

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/kinderbetreuung/stmas_leitf

aden-schutzauftrag-kitas a4 bf kws.pdf

,Handbuch Umgang mit sexueller Gewalt in Kindertageseinrichtungen. Eine Orientierungshilfe fiir
Pravention, Intervention und Rehabilitierung fir freigemeinnitzige und sonstige Trager.”

Landeshauptstadt Miinchen, Referat fiir Bildung und Sport

Ausdrucksformen kindlicher Sexualentwicklung und Sexuelle Bildung in Kita & Grundschule. Ralf

Pampel. Referent flir Sexuelle Bildung.

Sexuell grenzverletzendes/ ibergriffiges Verhalten unter Kindern. Merkmale und fachlicher Umgang.

Ralf Pampel, Referent fiir Sexuelle Bildung.

,Partizipation in Kita und Krippe.” Kindergarten heute, Praxis kompakt, Themenheft fiir den
padagogischen Alltag. Schubert-Suffrian, F./Regner, M. (2015). Freiburg: Verlag Herder
»Partizipation in der Krippe — Grundlagen und Anregungen fiir die Praxis.“ Rehmann, Y. Verfligbar

unter: https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT Rehmann 2018-
PartizipationinderKrippe.pdf. Zugriff am 18.07.2022

https://bayern-gegen-gewalt.de/

https://beauftragter-missbrauch.de/themen/definition/definition-von-kindesmissbrauch

https://www.famrz.de/entscheidungen/kindeswohlgefaehrdung-im-sinne-des-1666-i-bgb.html

https://www.landkreis-muenchen.de/landratsamt/aufgaben-und-organisation/geschaeftsbereich-2-

arbeit-jugend-und-soziales/referat-21-kinder-jugend-und-familie/

https://www.kindergdrtchen.de/app/download/5801464145/sexualp%C3%A4dagogisches+Konzept.

pdf

https://bauernhof-kindergarten.org/wp-

content/uploads/2019/11/bauernhofkindergarten downloads sexualpaedagogisches-konzept.pdf

https://www.ifas-home.de/spfh04/
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Anhang
1 Fachberatung LK Miinchen
2 Merkblatt AGG
3 Aushang Aufsichtsbehérde und Beratungsstellen
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Kindeswohl in Gefahr? ISEF berat und
unterstiutzt im Verdachtsfall!

Weil Fachkrafte professionell handeln miissen!

Sie machen sich als Fachkraft Sorgen um ein Kind, das Sie
betreuen?

Sie haben ein ,komisches Gefiihl” in Bezug auf einen Jugendli-
chen in lhrer Einrichtung?

Sie nehmen Auffalligkeiten an einem Kind wabhr, die Sie nicht
richtig deuten kénnen?

Sie erleben das Verhalten von Eltern dem Kind gegentiber als
schadigend oder die Eltern unterlassen Notwendiges fir ihr
Kind?

Sie fragen sich, welche Beobachtungen oder Umstédnde
Anhaltspunkte fiir eine Kindeswohlgefahrdung sein kénnen?

Gesetzliche Regelung:

Am 1. Oktober 2005 wurde der § 8a ins SGB VIl eingefiigt,
womit fur 6ffentliche und freie Trager der Jugendhilfe
eine neue gesetzliche Regelung im Umgang mit Fragen
der Kindeswohlgefahrdung geschaffen wurde.

Die Notwendigkeit fiir Fachkréfte der Jugendhilfe, eine
»insoweit erfahrene Fachkraft” beratend bei der Ge-
fahrdungseinschatzung hinzuzuziehen, wird erstmalig im
SGB VIl benannt. 2012 folgte das Bundeskinderschutzge-
setz, das u.a. den § 8a erweiterte, den § 8b einfligte und
damit den Zustandigkeitsbereich der ,insoweit erfahre-
nen Fachkrafte” deutlich ausweitete.

Fur Fachkréafte, die beruflich im Kontakt mit Kindern oder
Jugendlichen stehen, sowie fiir bestimmte Berufsgrup-
pen, wie Arzte, Hebammen, Psychotherapeuten, Lehrer
und Sozialarbeiter wurde im § 8b SGB VIII der Rechtsan-
spruch auf Beratung durch eine ,insoweit erfahrene
Fachkraft” fixiert.




Was genau machen ,insoweit erfahrene
Fachkrafte”?

«  Sie unterstltzen bei der Einschdtzung von méglichen
Gefdhrdungssituationen sowie vorhandenen Ressourcen.

«  Sie helfen bei der Priifung der Problemakzeptanz
bzw. der Mitwirkungsbereitschaft der Sorgeberechtigten.

+  Sie beraten, wie die Einbeziehung der Eltern, Kinder und
Jugendlichen bei der Gefdhrdungseinschatzung gut
gelingen kann.

+ Sie unterstlitzen bei der Vorbereitung von schwierigen,
insbesondere konfrontierenden Elterngesprachen.

+ Sie beraten bei der Entscheidung Uber geeignete und
notwendige MaBnahmen und Hilfsangebote.

+  Sie beraten lber Notwendigkeit, Zeitpunkt und die Gestalt-
ung der Einbeziehung der Allgemeinen Jugend- und Famili-
enhilfe als Vertretung des Kreisjugendamtes.

« Sie informieren iber Aufgaben, Arbeitsweisen und Unter-
stlitzungsmaglichkeiten anderer Institutionen.

Gut zu wissen:

Fachkrafte der Jugendhilfe missen bei Bekanntwerden
gewichtiger Anhaltspunkte fiir die Gefdhrdung eines von ihnen
betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefdhrdungsein-
schatzung vornehmen. Bei dieser ist eine ,insoweit erfahrene
Fachkraft” beratend hinzuzuziehen. Die ratsuchende Fachkraft
bleibt im gesamten Beratungsprozess fallverantwortlich - die
sinsoweit erfahrene Fachkraft” nimmt keinen Kontakt zu den
Eltern oder zum betroffenen Kind auf. Die ,insoweit erfahrene
Fachkraft” macht keine Vorgaben - Ziel der Beratung ist stets,
dass sich die anfragende Fachkraft bestmdglich unterstiitzt
fuhlt. Die Falldarstellung erfolgt anonymisiert, die Fachbera-
tung kann einmalig sein oder den gesamten Fallbearbeitungs-
prozess begleiten. Die Beratung kann telefonisch oder im
personlichen Gesprach erfolgen.
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Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben!

Die Beratungsstelle fiir Eltern, Kinder und Jugend-
liche in Ihrer Nahe haélt ein entsprechendes Ange-
bot vor.

Zustandig fir die Beratung durch ,insoweit erfahrene Fach-
krafte” im Landkreis sind unterschiedliche Stellen.

Fir Anfragen aus den Gemeinden
Aschheim, Baierbrunn, Feldkirchen, Grasbrunn, Griinwald,
Haar, Kirchheim, Pullach, Schéaftlarn und StraB8lach:

Eltern- und Jugendberatungsstelle des Landkreises Miinchen
Orleansplatz 3

81667 Miinchen

Telefon: 089 / 444 540 0

Fax: 089 /309 148

E-Mail: beratungsstelle@lra-m.bayern.de

Internet: www.landkreis-muenchen.de

Fir Anfragen aus den Gemeinden
Taufkirchen, Oberhaching, Unterhaching und Sauerlach:

Caritas Beratungsstelle fiir Eltern, Kinder, Jugendliche
Lindenring 56

82024 Taufkirchen

Telefon: 089 /612 25 01

Fax: 089 /612 094 38

E-Mail: eb-taufkirchen@caritasmuenchen.de

Internet: www.caritas-taufkirchen.de/eb
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Fir Anfragen aus den Gemeinden
Garching, Ismaning und Unterféhring:

AWO Beratungsstelle fiir Eltern, Kinder und Jugendliche
Rémerhofweg 12

85748 Garching bei Miinchen

Telefon: 089 /329 463 0

Telefax: 089 / 329 463 30

E-Mail: eb.garching@kijuhi.awo-obb.de

Internet: www.awo-obb-familie.de



Fir Anfragen aus den Gemeinden
UnterschleiBheim und OberschleiBheim:

AWO Beratungsstelle fiir Eltern, Kinder und Jugendliche
Carl-von-Linde-Straf3e 40

85716 UnterschleiBheim

Telefon: 089 /310 664 5

Telefax: 089 /321 808 88

E-Mail: eb.ush@kijuhi.awo-obb.de

Internet: www.awo-obb-familie.de

Fir Anfragen aus den Gemeinden
Neuried, Planegg, und Gréfelfing:

AWO Beratungsstelle fiir Eltern, Kinder und Jugendliche
Bahnhofstral3e 37

82152 Planegg

Telefon: 089 / 452 140 90

Fax: 089 /452 140921

E-Mail: eb.planegg@awo-kvmucl.de

Internet: www.awo-kvmucl.de

Fur Anfragen aus den Gemeinden
Ottobrunn, Putzbrunn, Neubiberg, Aying, Hohenbrunn,
Hohenkirchen-Siegertsbrunn und Brunnthal:

AWO Beratungsstelle fiir Eltern, Kinder und Jugendliche
Jagerweg 10

85521 Ottobrunn

Telefon: 089 /601 936 4

Telefax: 089 / 660 099 72

E-Mail: eb.ottobrunn@kijuhi.awo-obb.de

Internet: www.awo-obb-familie.de
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bildungsgruppe

Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz

Ziel des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) ist es, Benachteiligungen aus Griinden der
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters, des
Geschlechts, einer Behinderung oder der sexuellen Identitat zu verhindern oder zu beseitigen (§ 1
AGG). Eine Benachteiligung kann dabei in einer unmittelbaren oder mittelbaren Benachteiligung, einer
Belastigung oder einer sexuellen Belastigung und einer Anweisung zur Benachteiligung liegen.

Wer soll geschiitzt werden?
Der Diskriminierungsschutz gilt fiir alle Beschaftigten im Sinne des AGG. Dies sind:

Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen,

Auszubildende,

Leiharbeitnehmer/Leiharbeitnehmerinnen,
Bewerber/Bewerberinnen,

ehemalige Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen,
arbeitnehmeré&hnliche Personen (z. B. in Heimarbeit Beschéftigte).

Mogliche Merkmale, die zu einer Ungleichbehandlung verleiten konnen
sind zum Beispiel, aber nicht nur:

ethnische Herkunft, ,Rasse”: Differenzierungen wegen Volkstums, der Hautfarbe, der
Abstammung oder des nationalen Ursprungs.

Religion: Differenzierungen wegen der Zugehorigkeit zu einer anerkannten
Religionsgemeinschaft (z. B. Christentum, Judentum, Islam, etc.).

Weltanschauung: Umfassendes Konzept oder Bild der Beziehung zwischen Mensch und
Universum. Allgemein politische Gesinnungen werden hiervon nicht erfasst.

Alter: ungerechtfertigte Behandlungen, die an das konkrete Lebensalter ankniipfen.
Geschlecht: Dieses Merkmal verbietet Benachteiligungen, die sich aus der Zugehorigkeit zu
dem einen oder anderen Geschlecht (Mann/ Frau) ergeben.

Sexuelle Identitat: Heterosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle und
zwischengeschlechtliche Menschen.

Behinderung: Menschen sind ,behindert”, wenn ihre korperliche Funktion, geistige Fahigkeit
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit langer als sechs Monate von dem
fur das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft beeintrachtigt ist.

Das Benachteiligungsverbot des AGG gilt nicht nur fiir den Arbeitgeber selbst oder die Vorgesetzten,
sondern gerade auch fiir den Umgang von Arbeitskollegen untereinander, sowie fir deren Verhalten
gegeniber Geschaftspartnern und anderen Beschaftigten von Vertragspartnern des Arbeitgebers
(Lieferanten/-innen, Lagerarbeiter/-innen, u. &.).

Beschaftigte diirfen ihre Kollegen nicht wegen eines Diskriminierungsmerkmals benachteiligen,
belastigen oder sexuell belastigen. Tun sie es trotzdem, verletzen sie ihre arbeitsvertraglichen
Pflichten und kdnnen vom Arbeitgeber entsprechend gemafiregelt werden - bis hin zu Versetzung,
Abmahnung oder Kiindigung.
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Anwendungsbereich des AGG (§2 AGG)

Benachteiligungen aus einem in & 1 genannten Grund sind nach Mafigabe dieses Gesetzes unzulassig
in Bezug auf:

e die Bedingungen, einschlieBlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, fiir den
Zugang zu unselbststandiger und selbststandiger Erwerbstatigkeit, unabhangig von
Tatigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie fiir den beruflichen Aufstieg,

e die Beschaftigungs- und Arbeitsbedingungen einschlieBllich Arbeitsentgelt und
Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen
Vereinbarungen und MaBBnahmen bei der Durchfiihrung und Beendigung eines
Beschaftigungsverhaltnisses sowie beim beruflichen Aufstieg,

e den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufshildung
einschliefilich der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung
sowie der praktischen Berufserfahrung,

o die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschaftigten- oder Arbeitgebervereinigung oder
einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehdren,
einschliefilich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen,

e den Sozialschutz, einschlieBlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste,

e die sozialen Vergiinstigungen,

e die Bildung,

e den Zugang zu und die Versorgung mit Giitern und Dienstleistungen, die der Offentlichkeit
zur Verfiigung stehen, einschliefilich von Wohnraum.

Was sind die Folgen bei Verstofien gegen das AGG?
Das Vorgehen und die Konsequenzen bei Ungleichbehandlung ist fiir das Verhaltnis zwischen
Arbeitgeberin und Arbeitnehmer/in anders geregelt als fiir das Verhalten unter Kollegen/innen:

1. Verst6Bt die/der Beschéftigte gegen das Benachteiligungsverbot, so stellt dies eine Verletzung
der vertraglichen Pflichten dar. Der Arbeitgeber kann in diesem Fall arbeitsrechtliche
MaBnahmen zur Unterbindung der Benachteiligung treffen. Zu den im Einzelfall geeigneten,
erforderlichen und angemessenen MaBnahmen zahlen u. a.

e Abmahnung,
e Umsetzung,
Versetzung,
Kiindigung.

2. Im Falle eines Verstofles gegen das Benachteiligungsverbot durch die Arbeitgeberin kommen nach
dem AGG folgende Anspriiche einer/eines benachteiligten Beschéftigten in Betracht:

e Beschwerderecht (§ 13 AGG),

e Leistungsverweigerungsrecht (§ 14 AGG), wenn die Arbeitgeberin ,keine oder offensichtlich
ungeeignete Malnahmen zur Unterbindung einer Belastigung oder sexuellen Belastigung*
ergreift,

e Entschadigungs- und Schadensersatzanspriiche (§ 15 AGG). Die Anspriiche miissen
innerhalb einer Frist von zwei Monaten geltend gemacht werden. Die Frist beginnt im Falle
einer Bewerbung oder beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in den
sonstigen Fallen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der/die Beschéftigte von
der Benachteiligung Kenntnis erlangt.
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Wenn der Arbeitgeber Entschadigung oder Schadensersatz nach § 15 AGG deshalb leisten muss, weil
ein Beschaftigter gegen das Benachteiligungsverbot verstofien hat, kommen Regressanspriiche
gegen diesen in Betracht.

Was bedeutet ,Beschwerderecht“?

Beschaftigte, die sich im Zusammenhang mit ihrem Beschaftigungsverhaltnis vom Arbeitgeber, von
Vorgesetzten, anderen Beschaftigten oder Dritten wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes
benachteiligt fiihlen, haben das Recht, sich bei der hierfiir zustandigen Stelle zu beschweren. Die
Beschwerde wird gepriift; das Ergebnis der Priifung wird der/dem beschwerdefiihrenden
Beschaftigten mitgeteilt.

Beschwerden bei Kitabunt
Beschwerden kannst du an mehrere Stellen richten, je nachdem, welche dir passend erscheint:

e Deine Hausleitung

e den Bereichsleiter, Jonas Ziermeier
j.ziermeier@kitabunt.de
01522 /154 32 62

e den Geschaftsfiihrer, Dr. Carsten Miiller
c.mueller@kitabunt.de

Jede Meldung eines Vorfalls wird vertraulich behandelt und die Identitdt der betroffenen Person
geschiitzt. Der Hinweisgeber hat keine Diskriminierung durch die Geschéftsleitung oder andere
Mitarbeiter zu befiirchten, Vergeltungsmafinahmen fiir Hinweise auf Diskriminierung, Ausgrenzung
oder Beladstigung sind grundsatzlich ausgeschlossen.

Eine anonyme Meldung kann an externe Stellen / Antidiskriminierungsverbande
erfolgen:

Name Kontakt Beschreibung

Antidiskriminierungsv | https://www.antidiskriminierung.org/ Dachverband

erband Deutschland unabhangiger

(advd) 0159 06146613 Antidiskriminierungs

(Montag bis Donnerstag, 10:00 bis 17:00 Uhr) biiros und -

beratungsstellen

Landeshauptstadt fgr@muenchen.de Koordination der

Miinchen - Fachstelle | https://stadt.muenchen.de/infos/fachstellefuerde | Verwaltung der

fir Demokratie mokratie.html Stadt Miinchen
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Liebe Familien,

nachfolgend finden Sie wichtige Ansprechpartner und Beratungsstellen
(anonyme Kontaktaufnahme bei Fragen, Problemen oder Beschwerden maglich):

Landratsamt Miinchen

Referat 2.1 - Kinder, Jugend und Familie
Mariahilfplatz 17, 81541 Miinchen
Telefon: 089 / 6221-0

E-Mail: kreisjugendamt@Ira-m.bayern.de

Fachberatung Kinderschutz

Flr Anfragen aus Neuried, Planegg, und Grafelfing:
AWO Beratungsstelle flr Eltern, Kinder und Jugendliche
BahnhofstraRe 37, 82152 Planegg

Telefon: 089 / 452 140 90

Internet: www.awo-kvmucl.de

Beratungsstellen

Fachberatung Kinderschutz — Referat fiir Bildung und Sport - Landeshauptstadt Miinchen
KIBS — Kinderschutz Miinchen e.V.

Kathi-Kobus-Strafle 9, 80797 Miinchen

Tel. (089) 2317 1691 20

E-Mail: mail@kibs.de, www.kibs.de

KinderschutzZentrum Miinchen - KinderschutzBund Ortsverband Miinchen e.V.
Beratung und Hilfe bei Gewalt und Missbrauch in der Familie

KapuzinerstraRe 9D, 2. Stock, 80337 Minchen

Tel. (089) 55 53 56

Kinder- und Jugendtelefon: 0800 1110333

E-Mail: KISCHUZ@dksb-muc.de, www.kinderschutzbund-muenchen.de

Beratungsstelle fiir Madchen und junge Frauen IMMA e.V.

JahnstraRe 38, 80469 Miinchen

Tel. (089) 260 75 31

beratungsstelle@imma.de, www.onlineberatung.imma.de, www.imma.de

AMYNA e.V. - Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt
Mariahilfplatz 9, 81541 Miinchen

Tel. (089) 890 57 45-131

E-Mail: info@amyna.de, www.amyna.de

Medizinische Hilfe

Minchener Notfallambulanz fiir Opfer von Gewalt und Untersuchungsstelle bei Verdacht auf
Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch

Institut fir Rechtsmedizin (LMU)

Telefon 089 2180-73011

Notrufnummern

Polizei 110 | Nummer gegen Kummer 116 111 | Elterntelefon 0800 1110 550 | Hilfetelefon Sex.
Missbrauch 0800 22 55 530 | WeilRer Ring 116 006 | Eltern- und Jugendberatungsstelle des Landkreises
Minchen 089 444 540-0


mailto:kreisjugendamt@lra-m.bayern.de
http://www.awo-kvmucl.de/
http://www.kibs.de/
http://www.kinderschutzbund-muenchen.de/
http://www.imma.de/
http://www.amyna.de/

	Kindeswohl in Gefahr? ISEF berät und unterstützt im Verdachtsfall!
	Weil Fachkräfte professionell handeln müssen!
	Was genau machen „insoweit erfahreneFachkräfte” ?
	Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben!
	Impressum




